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Auszug aus der Niederschrift 

über die Sitzung 
des Verwaltungsausschusses 

am 06.08.2025 

 

 
Punkt   5 Abweichende Beflaggung anlässlich des Christopher Street Days; 

Antrag der FDP-WIR vom 15.06.2025 
Vorlage: 0865/2021-2026 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat der Stadt Rotenburg (Wümme) verzichtet auf eine abweichende Beflaggung an allen 
Gebäuden der Stadt Rotenburg (Wümme) anlässlich des Christopher Street Days am 28. Juni 
eines jeden Jahres. 
 
Der Verwaltungsausschuss empfiehlt bei 5 Ja-Stimmen und 4 Enthaltungen einstimmig 
folgenden neuen Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat der Stadt Rotenburg (Wümme) beschließt, zusätzlich zu der im Beflaggungskalender 
des Landes Niedersachsen vorgeschriebenen Beflaggung gem. Ziffer 1.2.2 Abschnitt 1 
NWappGRdErl wie folgt zu flaggen: 
 

1. Flaggung der Stadtflagge an jedem Masten, sofern keine Beflaggung lt. Kalender 
bzw. Ziffer 2 dieses Beschlusses vorgesehen ist. 

 
2. Sofern an einem oder mehreren aufeinanderfolgenden Tagen lokal aussagekräftige 

öffentliche Veranstaltungen aus dem gesellschaftlichen / politischen Raum 
stattfinden, wie zum Beispiel ein lokaler Christopher-Street-Day oder aus Anlass zum 
Beispiel des Orange Days, kann ergänzend eine themenbezogene Flagge geflaggt 
werden. Die Entscheidung hierzu trifft in jedem Einzelfall der 
Verwaltungsausschuss der Stadt Rotenburg (Wümme). 

 
3. Zur Beflaggung anlässlich des in Rotenburg stattfindenden Christopher-Street-Days 

am 30.08.2025 hat der Verwaltungsausschuss am 06.08.2025 einstimmig gemäß 
Punkt 2 beschlossen, die Inter* Inclusive Pride Flag, vorbehaltlich der Zustimmung 
des Rates der Stadt Rotenburg (Wümme) am 14.08.2025, zu flaggen. 

 
 
 
 


